
Anlage 
Entwurf vom 19.10.2009 

 

 

Satzung zur Änderung der Satzung der öffentlichen  
Entwässerungsanlage der Stadt Erlangen  

(Entwässerungssatzung – EWS) 
 

 
Art. 1 

 
Die Satzung für die öffentliche Entwässerungsanlage der Stadt Erlangen (Entwässe-
rungssatzung – EWS) vom 20. Dezember 1979 i.d.F. vom 15. April 1993 (Amtsblatt  
Nr. 51/52 vom 21. Dezember 1979 und Nr. 9 vom 29. April 1993) wird wie folgt geändert: 

 
1. § 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 
“§ 3 Begriffsbestimmungen 

 Im Sinne dieser Satzung haben die nachstehenden Begriffe folgende Bedeutung: 

 1. Entwässerungsanlagen 

sind die städtischen Kanäle und die städtischen Klärwerke. 
 
2. Abwasser  

 ist Wasser, das durch häuslichen, gewerblichen, landwirtschaftlichen oder sonstigen 
Gebrauch verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften verändert ist oder das von 
Niederschlägen aus dem Bereich von bebauten oder befestigten Flächen abfließt. Die 
Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht für das in landwirtschaftlichen Betrieben 
anfallende Abwasser, einschließlich Jauche und Gülle, das dazu bestimmt ist, auf 
landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu 
werden; nicht zum Aufbringen bestimmt ist insbesondere das menschliche Fäkalwas-
ser. 
 
3. Kanäle 

 sind Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle oder Regenwasserkanäle ein-
schließlich der Sonderbauwerke, z. B. Regenrückhaltebecken, Pumpwerke, Regen-
wasserüberläufe. 
 
4. Schmutzwasserkanäle 

 dienen ausschließlich der Aufnahme von Schmutzwasser. 
 
 
 
 
5. Mischwasserkanäle 

 sind zur Aufnahme von Niederschlags- und Schmutzwasser bestimmt. 
 
6. Regenwasserkanäle 

 dienen ausschließlich der Aufnahme von Niederschlagswasser. 
 



7. Sammelkläranlage 

 ist eine Anlage zur Reinigung des in den Kanälen gesammelten Abwassers ein-
schließlich der Ableitung zum Gewässer. 
 
 8. Anschlusskanäle (Grundstücksanschlüsse) 

 sind die Leitungen vom öffentlichen Kanal bis zum Kontrollschacht (Übergabe-
schacht) auf dem Grundstück. Bei Fehlen des Kontrollschachtes endet der An-
schlusskanal an der Grundstücksgrenze. Die Verbindung mit dem Kanal (Anstich) 
ist Bestandteil des Grundstücksanschlusses. 
 
9. Grundstücksentwässerungsanlagen 

 sind die Einrichtungen eines Grundstückes inklusive Vorbehandelungsanlagen, die 
dem Ableiten des Abwassers dienen, bis einschließlich des Kontrollschachtes, bzw. 
bis zur Grundstücksgrenze. 
 
10. Hebeanlage 

 ist ein Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage, um unter Rückstauebene 
liegende Flächen und Räume an die Entwässerungsanlage anzuschließen. 
 
11. Messschacht 

 ist ein Bestandteil der Grundstücksentwässerungsanlage für die Messung des Ab-
wasserabflusses und für die Entnahme von Abwasserproben für die Schadstoffkon-
trolle nach § 17 und zur Ermittlung der Starkverschmutzungsgebühr nach § 12a 
BGS/EWS. 
 
12. Kontrollschacht 

 ist eine Einrichtung zur Kontrolle sowie zur Reinigung der Grundstücksentwässe-
rungsanlage. 
 
13. Rückstauebene 

 ist die Höhe der Straßenoberkante an der Anschlussstelle am öffentlichen Kanal, so-
weit nicht im Einzelfall oder für einzelne Baugebiete oder Stadtteile eine andere Ebe-
ne festgesetzt wird. 
 
14. Modifiziertes Mischsystem 

ist ein Entwässerungssystem, bei dem Schmutz- und Niederschlagswasser getrennt 
voneinander in gesonderten Leitungen abgeführt werden, wobei das weitgehend un-
verschmutzte Niederschlagswasser der Dachflächen und der untergeordneten, nicht 
befahrbaren Wegeflächen vorwiegend in Mulden und Gräben zum Teil versickert und 
in die Gewässer abgeleitet und nicht der städtischen Kläranlage zugeführt werden.“ 
 

3. § 4 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 2 erhält folgende neue Fassung: 

„(2) Das Anschluss- und Benutzungsrecht erstreckt sich nur auf solche 
Grundstücke, die durch einen Kanal erschlossen werden. Der Grundstücksei-
gentümer kann unbeschadet weitergehender bundes- und landesgesetzlicher 
Vorschriften nicht verlangen, dass neue Kanäle hergestellt oder bestehende Ka-
näle geändert werden. Welche Grundstücke durch einen Kanal erschlossen 
werden, bestimmt die Stadt.“ 

b) Die bisher in § 14 Abs. 6 enthaltene Regelung wird als Abs. 5 eingefügt und wie 
folgt neu gefasst:  
 



“(5) Wenn und solange eine Belastung einzelner Kanäle durch die Einleitung von 
Niederschlagswässern aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht oder 
nicht mehr vertretbar ist, kann die Stadt im Einzelfall die Zuführung derartiger 
Abwässer dem Umfang nach beschränken, geeignete Rückhaltemaßnahmen 
oder deren anderweitige Ableitung oder Versickerung vorschreiben.“ 

 

4. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „Schlussabnahme“ durch das Wort „Nutzungs-
aufnahme“ ersetzt. 

b) In Abs. 5 Satz 1 werden zwischen dem Wort „ist“ und den Wörtern „alles Abwas-
ser“ folgende Wörter neu eingefügt: 
„im Umfang des Benutzungsrechtes“ 
 

c) In Abs. 5 Satz 1 werden die Wörter „nach Maßgabe der §§ 14 bis 17“ ersatzlos 
gestrichen. 
 

d) Nach Abs. 5 wird folgende Regelung als Abs. 6 neu eingefügt: 
„(6) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt nicht für Niederschlagswasser, 
sofern auf dem Grundstück selbst dessen Versickerung oder anderweitige Be-
seitigung ordnungsgemäß möglich ist.“ 
 
 

5. § 6 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 2 wird ersatzlos gestrichen. Abs. 3 wird inhaltlich unverändert zu Abs. 2.  
 
 

6. § 8 wird wie folgt geändert: 
 
a) Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 

„(1) Die Anschlusskanäle sind von den Grundstückseigentümern herzustellen, zu 
unterhalten, zu erneuern, zu ändern und stillzulegen; die §§ 9 bis 12 gelten ent-
sprechend.“ 

b) In Abs. 4 Satz 1 wird nach dem Wort „Nennwert“ ein Komma gesetzt und folgen-
des Wort neu eingefügt: 
 „Länge“  

c) In Abs. 4 Satz 2 werden die Wörter „qualifizierten Trennsystem“ durch die Wörter 
„modifizierten Mischsystem“ ersetzt. 

d) In Abs. 5 wird nach dem letzten Satz folgender Satz neu eingefügt:  
„Für sonstige Einbauten (Schächte, etc.) ist ein Gestattungsvertrag mit dem Lie-
genschaftsamt der Stadt Erlangen abzuschließen.“  

e) In Abs. 6 und Abs. 7 wird das Wort „Tiefbauamt“ jeweils durch die Wörter „Ord-
nungs- und Straßenverkehrsamt“ ersetzt. 

f) Nach dem Abs. 9 werden folgende Regelungen als Abs. 10 bis Abs. 12 neu ein-
gefügt: 
„(10) Soll bei einem Neubauvorhaben der bereits von einer früheren Bebauung 
vorhandene Anschlusskanal wiederverwendet werden, ist dieser durch einen 
fachlich geeigneten Unternehmer auf Bauzustand, insbesondere Dichtigkeit mit-
tels Druckprüfung und Funktionsfähigkeit untersuchen zu lassen. Festgestellte 
Mängel sind vor der Wiederinbetriebnahme zu beseitigen. 
(11) Diese Überprüfungspflicht für den Anschlusskanal gilt auch, wenn vor dem 



Grundstück die öffentliche Straße ausgebaut wird. Bei Bestandsgebäuden ist ei-
ne optische Inspektion (Kanalfernsehuntersuchung) zu veranlassen. 
(12) Anschlusskanäle sind nach Aufforderung und unter Aufsicht nach Angabe 
der Stadt stillzulegen.“ 
 
 

7. § 9 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Abs. 1 wird das Wort „vorher“ ersatzlos gestrichen. 

b) In Abs. 3 wird das Wort „am“ durch die Wörter „mit dem“ ersetzt. 

c) Am Ende von Abs. 5 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgender 
Halbsatz neu angefügt: 
„wenn ohne diese Anlage eine ordnungsgemäße Beseitigung der Abwässer bei 
einer den Regeln der Technik entsprechenden Planung und Ausführung des Ka-
nalsystems nicht möglich ist.“  

d) Abs 6 Satz 2 wird ersatzlos gestrichen. 

e) Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst: 
„(7) Bei Grundstücken in Überschwemmungsgebieten an oberirdischen Gewäs-
sern kann die Stadt die Herstellung von Abläufen unter dem Bemessungshoch-
wasserstand verbieten. Maßgebend ist das 100-jährliche Hochwasser (Bemes-
sungshochwasser HQ 100).“ 
 
 

8. § 10 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Abs. 1 werden zwischen den Wörtern „Stadt“ und „folgende“ folgende Wörter 

neu eingefügt: 
„zusammen mit dem Antrag auf Zulassung der Grundstücksentwässerungsanla-
ge“ 

b) In Abs. 1 Buchstabe b) wird am Ende nach dem Komma folgender Halbsatz neu 
eingefügt:  
„b) einschließlich zu erhaltende und neu zu pflanzende Bäume, sowie Außenan-
lagenpläne im geeigneten Maßstab, nicht jedoch größer als Maßstab 1:500,“ 

c) In Abs. 2 Satz 1 werden die Wörter „bei der Stadt aufliegenden Planmustern“ 
durch die Wörter „technischen Zeichenrichtlinien“ ersetzt. Nach Satz 1 wird fol-
gender Satz neu eingefügt: 
„Für den Antrag sind die städtischen Muster zu verwenden.“ 

d) Nach Abs. 5 wird folgende Regelung als Abs. 6 neu eingefügt: 
„(6) Bei baulichen Änderungen an der Grundstücksentwässerungsanlage sowie 
bei Nutzungsänderung ist eine Anpassung der Anlage entsprechend den Regeln 
der Technik vorzunehmen.“ 
 
 
 
 
 

9. § 11 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Abs. 2 wird folgende Regelung als Abs. 3 neu eingefügt: 

„(3) Alle Rohrleitungen und Schächte sowie alle im Erdreich eingebauten Anla-
gen (z.B. Sammel- und Vorreinigungseinrichtungen, Abscheideranlagen) müs-
sen wasserdicht hergestellt werden. Die erdverlegten Leitungen sind einer 



Dichtheitsprüfung entsprechend DIN EN 1610 zu unterziehen. Gleiches gilt für 
den Anschlusskanal. Sonstige im Erdreich eingebaute Anlagen sind mit einer 
Wasserstandsfüllung bis Oberkante Gelände auf Dichtigkeit zu überprüfen. Die 
Überprüfung kann nur von einer fachkundigen Firma vorgenommen werden. Die 
Stadt Erlangen kann die Vorlage von Eignungs- und Befähigungsnachweisen 
verlangen. Über die Dichtigkeitsprüfung ist eine Niederschrift zu fertigen und der 
Stadt vorzulegen.“ 
 

b) Die Abs. 3 bis 6 werden in Reihenfolge unverändert zu den Abs. 4 bis 7. 

c) Nach Abs. 6 Satz 1 wird folgender Satz 2 neu eingefügt: 
„Die Zustimmung kann insbesondere davon abhängig gemacht werden, dass 
seitens des vom Grundstückseigentümer beauftragten Unternehmers eine Bes-
tätigung über die Dichtheit und Funktionsfähigkeit der Anlagen nach Abs. 2 vor-
gelegt wird.“ 

d) Nach Abs. 7 werden folgende Regelungen als Abs. 8 und Abs. 9 neu eingefügt:  
„(8) Anstiche bzw. Anschlüsse an einen öffentlichen Kanal dürfen nur von Mitar-
beitern des Entwässerungsbetriebes der Stadt Erlangen vorgenommen werden. 
(9) Das Öffnen eines städtischen Kanalschachtes sowie das Einsteigen in einen 
öffentlichen Kanal darf nur durch Personen erfolgen, die der Entwässerungsbe-
trieb der Stadt Erlangen hierzu ermächtigt hat.“ 
 
 

10.  § 12 wird wie folgt geändert: 
 
a) Nach Abs. 1 wird folgende Regelung als Abs. 2 neu eingefügt: 

„(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die von ihm zu unterhaltenden 
Grundstücksentwässerungsanlagen und den Anschlusskanal in periodischen 
Abständen auf Bauzustand, insbesondere Dichtheit und Funktionsfähigkeit un-
tersuchen und festgestellte Mängel unverzüglich beseitigen zu lassen. Die Über-
prüfungspflicht gilt auch für Regenwasserkanäle mit Anschluss an die öffentliche 
Entwässerungsanlage. Einbauten (Abscheideranlagen, etc.) sind ebenfalls auf 
ihren ordnungsgemäßen Zustand und Dichtheit zu überprüfen (Generalinspekti-
on). 
Die Untersuchung ist durchzuführen für: 
1. Anlagen zur Ableitung von gewerblichem Abwasser umgehend, sodann wie-
derkehrend alle 15 Jahre mittels Druckprüfung. 
2. Anlagen zur Ableitung von nicht gewerblichem Abwasser erstmalig bis spätes-
tens 31.12.2015, sodann wiederkehrend alle 20 Jahre mittels Kanalfernsehun-
tersuchung (Kamerabefahrung). Ist eine solche nicht durchführbar oder wird sie 
als nicht ausreichend zur Feststellung der Dichtheit angesehen, ist eine Druck-
prüfung durchzuführen. 
Wird bei Anlagen zur Beseitigung von nicht gewerblichem Abwasser die Unter-
suchung nach dem Inkrafttreten dieser Satzung und vor dem 31.12.2015 durch-
geführt, so beginnt die Frist für die wiederkehrende Prüfung am 01.01.2016 neu 
zu laufen. 
 
 
Über die durchgeführte Untersuchung und über die Mängelbeseitigung ist eine 
Niederschrift (Dichtheitsprüfung) nach Vordruck mit Anlage eines Lageplans, der 
die untersuchten Leitungen aufzeigt, anzufertigen. Die Unterlagen sind vom 
Grundstückseigentümer aufzubewahren und auf Verlangen der Stadt Erlangen 
vorzulegen. 
Die Prüfung ist durch einen fachlich geeigneten Unternehmer vornehmen zu las-
sen. Die Stadt Erlangen kann die Vorlage von Eignungs- und Befähigungsnach-



weisen der Fachfirma verlangen. 
Überprüfungspflichten im Rahmen der Wasserschutzgebietsverordnung bleiben 
unberührt.“ 

b) Abs. 2 wird zu Abs. 3 und wird wie folgt geändert: 
Zwischen den Wörtern „kann“ und „jederzeit“ wird das Wort „darüber hinaus“ neu 
eingefügt. 
Nach den Wörtern „der öffentlichen Entwässerungsanlage“ werden folgende 
Wörter neu hinzugefügt: 
„und Gewässerverunreinigungen“ 
 
Die Abs. 3 bis 5 werden in Reihenfolge und Inhalt unverändert zu den Abs. 4 bis 
6. 

 

11.  § 13 wird wie folgt geändert:  
 
Die vorhandene Regelung wird zu Abs. „(1)“ und folgender Abs. 2 wird neu eingefügt:   
“(2) Anlagenteile der Grundstücksentwässerungsanlage die nicht mehr benutzt wer-
den sind auszubauen oder in geeigneter Weise stillzulegen.“ 
 
 

12. § 14 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Abs. 3 Satz 1 werden die Wörter „aus Industrie- und Gewerbebetrieben“ er-

satzlos gestrichen. 
 

b) Abs. 4 wird ersatzlos gestrichen. 

c) Abs. 5 wird zu Abs. 4 und wie folgt geändert: 
Das Wort „Tiefbauamt“ wird durch das Wort „Entwässerungsbetrieb“ ersetzt. 

d) Abs. 6 entfällt.  

e) Abs. 7 wird zu Abs. 5 und wie folgt geändert: 
In Satz 1 wird nach den Worten „Grundwasser abgeleitet werden soll,“ Folgen-
des neu eingefügt: 
 „oder wenn auf Grund wasserrechtlicher oder bodenschutzrechtlicher Auflagen 
eine Grundwasseruntersuchung (Pumpversuch) bzw. eine Grundwassersanie-
rung durchzuführen ist,“ 
 

f) Abs. 8 wird inhaltlich unverändert zu Abs. 6. 
 
 

13.  § 15 wird wie folgt geändert: 
 
a) In Abs. 2 Buchstabe d) wird nach dem Wort „Jauche“ und vor dem Wort „Silosi-

ckersaft“ das Wort „Gülle“ mit einem nachgestellten Komma ergänzt.  

b) In Abs. 2 Buchstabe h) wird nach dem Wort „Kühlwasser“ folgender Halbsatz 
neu eingefügt:  
“vorbehaltlich einer Ausnahme nach § 14 Abs. 6;“ 

c) In Buchstabe i) wird der Punkt durch einen Strichpunkt ersetzt. 

d) Nach Buchstabe i) werden folgende Buchstaben als Buchstaben j) und k) neu 
eingefügt: 
 „j) nicht neutralisiertes Kondensat aus ölbefeuerten Brennwertkesseln;  



  k) nicht neutralisiertes Kondensat aus gasbefeuerten Brennwertkesseln mit  
  einer Nennleistung von über 200 KW.“ 

e) Nach Abs. 2 wird folgende Regelung als Abs. 3 neu eingefügt: 
„(3) Für die Beschaffenheit und Inhaltsstoffe nichthäuslicher Abwässer gelten als 
Mindestanforderungen die Richtwerte nach Anhang A.1 des Merkblattes DWA-M 
115-2, soweit nicht nach der Verordnung über das Einleiten in Gewässer (AbwV) 
in der jeweils gültigen Fassung i.V. mit Art. 41c des Bayerischen Wassergeset-
zes (BayWG) andere Grenzwerte vorgeschrieben sind. Im Einzelfall können 
Frachtgrenzen festgelegt werden.“ 
 

f) Die Abs. 3 und 4 werden in Reihenfolge und Inhalt unverändert zu den Abs. 4 
und 5. 

g) Nach Abs. 5 (neu) wird folgende Regelung als Abs. 6 neu eingefügt: 
„(6) Leitet der Grundstückseigentümer Kondensat aus ölbefeuerten Brennwert-
anlagen oder aus gasbefeuerten Brennwertanlagen über 200 KW in die Entwäs-
serungsanlage ein, ist er verpflichtet, das Kondensat zu neutralisieren. Die Funk-
tionsfähigkeit der Neutralisationsanlage ist jährlich durch den zuständigen Ka-
minkehrermeister oder ein fachlich geeignetes Unternehmen schriftlich bestäti-
gen zu lassen. Die Unterlagen sind vom Grundstückseigentümer aufzubewahren 
und auf Verlangen der Stadt vorzulegen.“ 
 
 

14.  § 18 wird wie folgt geändert: 
 
Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
„(1) Die Stadt haftet unbeschadet Abs. 2 nicht für Schäden, die auf solchen Betriebs- 
störungen beruhen, die sich auch bei ordnungsgemäßer Planung, Ausführung und 
Unterhaltung der Entwässerungseinrichtung nicht vermeiden lassen. Satz 1 gilt ins-
besondere auch für Schäden, die durch Rückstau hervorgerufen werden.“ 
 
 

15.  Nach § 18 wird folgende Regelung als § 19 neu eingefügt: 
 
„§ 19 Grundstücksbenutzung 
 
(1) Der Grundstückseigentümer hat das Anbringen und Verlegen von öffentlichen Lei-
tungen einschließlich Zubehör zur Ableitung von Abwasser über sein im Entsorgungs-
gebiet liegendes Grundstück sowie sonstige Schutzmaßnahmen unentgeltlich zuzu-
lassen, wenn und soweit diese Maßnahmen für die örtliche Abwasserbeseitigung er-
forderlich sind. Diese Pflicht betrifft nur Grundstücke, die an die öffentliche Entwässe-
rungsanlage angeschlossen oder anzuschließen sind, die vom Eigentümer im wirt-
schaftlichen Zusammenhang mit einem angeschlossenen oder zum Anschluss vorge-
sehenen Grundstück genutzt werden oder für die die Möglichkeit der örtlichen Abwas-
serbeseitigung sonst wirtschaftlich vorteilhaft ist. Die Verpflichtung entfällt, soweit die 
Inanspruchnahme der Grundstücke den Eigentümer in unzumutbarer Weise belasten 
würde. 
 
(2) Der Grundstückseigentümer ist rechtzeitig über Art und Umfang der beabsichtigten 
Inanspruchnahme seines Grundstücks zu benachrichtigen. 
 
(3) Der Grundstückseigentümer kann die Verlegung der Einrichtungen verlangen, 
wenn sie an der bisherigen Stelle für ihn nicht mehr zumutbar sind. Die Kosten der 
Verlegung hat die Stadt zu tragen, soweit die Einrichtung nicht ausschließlich der Ent-
sorgung des Grundstücks dient. 



 
(4) Die Abs. 1 bis 3 gelten nicht für öffentliche Verkehrswege und Verkehrsflächen so-
wie für Grundstücke, die durch Planfeststellung für den Bau von öffentlichen Ver-
kehrswegen und Verkehrsflächen bestimmt sind.“ 
 
 

16.  § 19 wird als § 20 wie folgt neu gefasst: 
 
 „§ 20 Ordnungswidrigkeiten 
 
Nach Art. 24 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindeordnung kann mit Geldbuße bis zu 2.500 Eu-
ro belegt werden, wer 
 
1. den Vorschriften über den Anschluss- und Benutzungszwang (§ 5) zuwiderhandelt, 
2. entgegen § 8 Abs. 4 Satz 3 dieser Satzung das Abwassersystem (qualifiziertes 
Trennsystem) im Entwässerungsplan nicht nachweist und herstellt. 
3. entgegen § 8 Abs. 6 die für die Aufgrabung öffentlicher Verkehrsflächen notwendige 
Aufgrabungsgenehmigung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 
4. eine der in §§ 10 Abs. 1 - 3, 11 Abs. 1, 2, 4, 12 Abs. 1, 3, 4, 15 Abs. 3, 4, 6 und 17 
Abs. 1, 2 festgelegten Melde-, Auskunfts-, Nachweis- oder Vorlagepflichten verletzt, 
5. entgegen § 10 Abs. 4 vor Zustimmung der Stadt mit der Herstellung oder Änderung 
der Grundstücksentwässerungsanlage beginnt. 
6. entgegen § 11 Abs. 2 Leitungen ohne Zustimmung der Stadt Erlangen verdeckt. 
7. entgegen eines Verlangens nach § 11 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsanlage 
ohne Zustimmung der Stadt Erlangen in Betrieb nimmt. 
8. entgegen § 12 Abs. 2 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht in periodischen 
Abständen auf Bauzustand, insbesondere Dichtheit und Funktionsfähigkeit untersu-
chen lässt oder festgestellte Mängel nicht unverzüglich beseitigt. 
9. entgegen § 13 Anlagen oder Anlagenteile nicht stilllegt, 
10. entgegen der Vorschriften der §§ 14 und 15 Abwässer oder sonstige Stoffe einlei-
tet bzw. einbringt. 
11. entgegen § 16 keine Abscheider einbaut oder nicht für deren regelmäßige Entlee-
rung sorgt.“ 
 
 

17.  Die §§ 20 und 21 werden in Reihenfolge und Inhalt unverändert zu den §§ 21 und 22. 

 

Art. 2 
 

Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. 

 


